
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen 

durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 17.06.2019 
 

 

Aufgrund der §§ 8, 22 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat 

der Stadt Bitterfeld-Wolfen in seiner Sitzung am 09.12.2020 folgende 1. Satzung zur 

Änderung der Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen 

vom 17.06.2019 beschlossen: 
 

 

Artikel I 

Änderung der Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen 

vom 17.06.2019 

 

§ 7 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 

 „Über die Aberkennung entscheidet der Stadtrat.“ 

 

 

Artikel II 

Inkrafttreten 

 

Diese 1. Satzung zur Änderung der Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen durch die Stadt 

Bitterfeld-Wolfen tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Bitterfeld-Wolfen, den _____________________ 

 

 

 

 

Armin Schenk    (Siegel) 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

  


